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Rechtsmittel. 

§. 366. 

(1) Gegen den Beschluss, durch welchen die Ablehnung eines Sachverständigen verworfen oder eine 
schriftliche Begutachtung angeordnet wird, findet ein abgesondertes Rechtsmittel nicht statt. 

(2) Die Entscheidung über die Anzahl der zu bestellenden Sachverständigen, der Beschluss, durch 
welchen die Bestellung der Sachverständigen dem beauftragten oder ersuchten Richter überlassen (§. 
352) oder ein Sachverständiger wegen Ablehnung enthoben wird, die über die Beeidigung eines 
Sachverständigen gefassten Beschlüsse, endlich die Beschlüsse, durch welche für die Abgabe des 
Gutachtens gemäß §. 360 eine Tagsatzung anberaumt oder eine Frist bestimmt wird, können durch ein 
Rechtsmittel nicht angefochten werden. 


